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Stadtrat, 4. Sitzung, Beschluss-Nr. 30 vom 03. Juni 2016 

 

 

Kantonales Kulturförderungsgesetz (KKFG): Neue Leistungsverträge mit Thuner 

Kulturinstitutionen 2017 bis 2020 

Bewilligung folgender Verpflichtungskredite für jährlich wiederkehrende Ausgaben der Stadt 

Thun für die Jahre 2017 bis 2020:  

- Kunstmuseum Thun und Thun-Panorama: 711‘000 Franken inkl. MWST 

- Stadt- und Regionalbibliothek Thun: 548‘000 Franken inkl. MWST 

- Stiftung Schloss Thun: 158‘500 Franken inkl. MWST  

- Thuner Stadtorchester: 127‘000 Franken inkl. MWST 

 

 

Bericht des Gemeinderates Nr. 11/2016 

 

Stadtratsbeschluss: 

 

Der Stadtrat von Thun, gestützt auf Artikel 39 Buchstabe d und Artikel 40 Buchstabe b der 

Stadtverfassung, und nach Kenntnisnahme des geminderätlichen Berichts vom 4. Mai 2016, 

beschliesst einstimmig: 

 

1. Bewilligung folgender Verpflichtungskredite für jährlich wiederkehrende Ausgaben inkl. MWST zu 

Lasten der Erfolgsrechnung für die Jahre 2017 bis 2020 und Genehmigung der entsprechenden 

Leistungsverträge, unter Vorbehalt der Zustimmung des Gemeindeverbandes Kultuförderung 

Region Thun und des Regierungsrates des Kantons Bern: 

a) 548‘800 Franken (inkl. MWST) für die Abgeltung der Leistungen zum Betrieb der Stadt- und 

Regionalbibliothek Thun. 

b) 711‘000 Franken (inkl. MWST) für die Abgeltung der Leistungen zum Betrieb des 

Kunstmuseums Thun und des Thun-Panorama. 

c) 158‘500 Franken (inkl. MWST) für die Abgeltung der Leistungen der Stiftung Schloss Thun 

zum Betrieb des Mueseumsschlosses. 

d) 127‘000 Franken (inkl. MWST) für die Abgeltung der Leistungen zum Betrieb des Thuner 

Stadtorchesters. 

2. Kommt ein Folgevertrag nicht rechtzeitig zustande, erteilt der Stadtrat dem Gemeinderat die 

Kompetenz, die Leistungsverträge gemäss Aritkel 18 Absatz 2 der Verträge um ein Jahr, das 

heisst bis 31. Dezember 2021, zu verlängern. 

3. Die Ziffern 1a und 1b dieses Beschlusses unterliegen dem fakultativen Referendum. 

4. Der Gemeinderat wird mit der Ausführung dieser Beschlüsse beauftragt. 

 

 

Geht an 

 

zum Vollzug: Kulturabteilung 

 

zur Kenntnis: Gemeinderatsmitglieder, Finanzinspektorat, Stadtschreiber, Vizestadtschreiber, 

Stadtkanzlei, Rechtsdienst, Finanzverwaltung, Personalamt 
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Thun, 06. Juni 2016 / mel 

 

 

Der Stadtratssekretär 

 

 

 

Remo Berlinger 

 

 

 

Vorakten an: Kulturabteilung 
 


